Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Berliner Teilhabebeirats 
Datum: 13.06.2025 Ort: Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (SenASGIVA), Oranienstraße 106, 10969 Berlin, R. 1.126 
Beginn: 13:00 Uhr, Ende: 16:10 Uhr 
Teilnehmende
Verbände Menschen mit Behinderungen
Name 			Organisation/Institution
1. Seerig, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit       Behinderungen (stellvertretender Vorsitzender)
2. Stenger, Birgit		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
3. Haase, Ulrike		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
4. Loos, Stephanie		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
5. Metzing, Holger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
6. Blamberg, Christel		Referentin der Geschäftsstelle des 
Landesbeirates für Menschen mit Behinderungen
Verbände aus dem Bereich der Menschen mit seelischen Behinderungen oder Menschen mit Psychiatrieerfahrungen 
7. Krausser, Hartmut		ApK
8. Wegener, Uwe		Bipolaris
LIGA und weitere Verbandsvertreter	
9. Peth, Christian		Der Paritätische Berlin (stellvertretender				Vorsitzender)
10. Brohl-Zubert, Uwe		Der Paritätische Berlin
11. Mattke, Grit		Caritas
12. Rutkowski, Susanne		DRK Berlin
13. Schütz, Elisabeth		DWBO
14. Wasielewski, Ben		AWO Berlin
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen
15. Braunert-Rümenapf, Christine		Landesbeauftragte für Menschen mit
			Behinderungen 
Hauptverwaltung
16. Bozkurt, Aziz		Staatssekretär für Soziales (Vorsitzender)
17. Warpakowski, Martin		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
18. Hilke, Andreas		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
19. Klatt, Ingo		SenASGIVA, Abteilung Soziales
20.  von der Marwitz, Nicole		LAGeSo
21. Kusserow, Norma			Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit 
und Pflege
Mitarbeitende, Fachreferenten und Gäste
Lehmann, Thomas				LAG-WR, Berliner Werkstätten
Barth, Petra					LAG-WR, Berliner Werkstätten
Uelze, Kerstin					Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie
Lippe, Kim					Rechtsanwält*in
Mehlmann, Anna				Rechtsanwältin
Orlowski, Uwe				Schlichtungsstelle LfB
Przytulla, Viktoria				Deutsches Institut für Menschenrechte
Schwarz, Patrick				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Bismark, Daniela				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Arnhold, Jihane				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Cypra, Susanna				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Kemnitz-Hille, Babette			Schriftdolmetscherin
Kemnitz-Zimmermann, Anette		Schriftdolmetscherin



1
TOP 1 - Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
· Herr Bozkurt eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste.
· Gemäß § 12 Abs. 3 der Geschäftsordnung (GO) ist die Teilnahme des Vorsitzenden oder einer Stellvertretung sowie von mindestens 15 stimmberechtigten Mitgliedern erforderlich.
· Die Tagesordnung wurde ohne Änderung bestätigt.
TOP 2 - Beschluss des Protokolls der Sitzung vom 28.02.2025
· Das Protokoll ist den Teilnehmenden am 06.06.2025 zugegangen.
· Der Geschäftsstelle liegen bisher keine Änderungen hinsichtlich des Protokolls vor.
· Das Protokoll der Sitzung vom 28.02.2024 wird nach einer Nachfrage von Fr. Loos ohne weitere Änderungsvorschläge seitens der Mitglieder angenommen. 
TOP 3 - Wahl von Herrn Peth als Vertreter der Verbände zum stellvertretenden Vorsitzenden (Nachfolge für Herrn Redfern)
Herr Redfern hat die Funktion als stellvertretender Vorsitzender abgegeben. Herr Peth (ebenfalls vom paritätischen Wohlfahrtsverband) möchte diese Funktion übernehmen. Eine diesbezügliche schriftliche Stellungnahme von Herrn Redfern wird durch Herrn Peth verlesen. Es erfolgt eine offene Wahl:
Gegenstimmen: Keine
Enthaltungen: Keine
Zustimmungen: Einstimmig 
Herr Peth wird somit als stellvertretender Vorsitzender gewählt und nimmt die Wahl an.
TOP 4 - Rechtliche Praxis bei der AV-Eingliederungshilfe mit Gästen
· Zuerst übernimmt Rechtsanwält*in Kim Lippe das Wort.
Kim Lippe vertritt u.a. Mandant*innen vor Gericht für die Gewährung der Leistung Persönliche Assistenz (PA), die keine direkte körperliche Behinderung haben, aber beispielsweise unter dem Fatigue-Syndrom oder psychischen Beeinträchtigungen leiden. Solchen Personengruppen ohne körperliche Behinderung steht gemäß der Gemeinsamen Ausführungsvorschriften Eingliederungshilfe (AV EH) eigentlich keine PA zu. Hinzu kommen oftmals noch Zuständigkeitsunklarheiten zwischen LAGeSo und Bezirksämtern. Gerichte kamen nach Angabe von Kim Lippe in Eilverfahren schon öfter zu dem Ergebnis, dass ein Bedarf für PA auch bei Menschen ohne körperliche Behinderung bestehen kann und dieser umgesetzt werden müsse. Kim Lippe weist darauf hin, dass bei der Gewährung von Leistungen wie der PA gemäß dem BTHG eine Personenzentrierung erfolgen müsse und nicht wie bisher eine Maßnahmenzentrierung. Kim Lippe berichtet außerdem von einem Schreiben des LAGeSo zur PA (Mitteilung der Inhalte zur Fachlichen Weisung zu PA) und ordnet dieses kritisch ein. Es sei rechtlich fragwürdig formuliert und habe bei Betroffenen Unverständnis und Kritik hervorgerufen.
· Anschließend übernimmt Fr. Rechtsanwältin Mehlmann das Wort. 
Ihr Spezialgebiet ist die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Frau Mehlmann berichtet von Problemen bei der Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn Menschen diese im Ausland benötigen, weil sie dort arbeiten. Anschließend geht sie auf die Themen Kindergartenassistenz und Schulbegleitung ein. Die vorbereitete Präsentation von Fr. Mehlmann zu diesen Themen konnte aufgrund der Zeitknappheit nicht gezeigt werden, wird aber als Anlage mit dem Protokoll versandt.
· Abschließend berichtet Herr Orlowski von der Schlichtungsstelle von seinen praktischen Erfahrungen zur AV EH. 
Etwa ein Drittel der Fälle bei der Schlichtungsstelle seien Probleme im Rahmen der Eingliederungshilfe. Der Ausschluss von Menschen mit kognitiven oder seelischen Beeinträchtigungen wird von Herrn Orlowski ebenfalls kritisch gesehen. Es gibt bisher nur Eilentscheidungen vom Sozialgericht und leider keine Entscheidungen in der Hauptsache, die Rechtssicherheit begründen würden. Die PA wird als konkrete Leistung im SGB IX nicht erwähnt, nur Assistenzleistungen allgemein. Eine gerichtliche Hauptsachentscheidung wäre auch im Hinblick auf eine Konkretisierung der Leistungen wünschenswert. Herr Orlowski fragt im Namen von Arbeitgeber*innen sowie Arbeitnehmer*innen der PA nach, ob es ein durch die SenASGIVA veranlasstes Gutachten zur Tarifproblematik geben wird. Fr. Bismark teilt dazu mit, dass die für eine Ausschreibung notwendige Vorlage an den Hauptausschuss auf den Weg gebracht wurde.
Bezüglich einer etwaigen Zuständigkeitsunklarheit zwischen Bezirksämtern und LAGeSo erklärt Herr Orlowski, dass im Falle von Zuständigkeitsstreitigkeiten die Beiordnung des Bezirksamtes beantragt werden kann.
Herr Bozkurt geht anschließend noch einmal kurz auf das Thema ein und verweist auf die Fachliche Weisung.

Aufgrund des Sachzusammenhangs wird der Punkt 1 aus TOP 7 vorgezogen - Persönliche Assistenz, Arbeitgeber*innenmodell – Finanzierung

· Eingebracht durch Frau Stenger mit folgenden Fragen:
In der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Abgeordnetenhauses am 15.05.2025 hat der Staatssekretär Herr Bozkurt geäußert, dass der Tarifvertrag von AAPA e.V. über die Leistungen des Tarifvertrages der Assistenzdienste hinausgehen würde. Welche Kosten sind damit gemeint? 
Antwort Herr Bozkurt:
Wenn Berlin den Tarifvertrag 1:1 übernehmen würde, wäre der Verdienst im Arbeitgebermodell inklusive eventueller Zulagen und Pauschalen teilweise höher als bei den Assistenzdiensten.
Ebenso wurde geäußert, dass bei einer Absenkung der Bezahlung im Arbeitgebermodell (AGM) auf TV-L EG3 die Assistent*innen zu den Diensten wechseln und die behinderten Arbeitgeber*innen ihnen folgen würden, da sie keine Assistent*innen mehr fänden. Hierdurch entstehen laut Berechnung von Sen ASGIVA Kosten in Höhe von 12 Mio. Euro für das Land Berlin. SenASGIVA hat diesen Sachverhalt in die Arbeitsgruppe Steuerung der Sozialausgaben eingebracht. Mit welchem Ziel? 
Antwort Herr Bozkurt:
Ziel ist eine Kompromissfindung zwischen der Verwaltung auf der einen Seite und den Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften auf der anderen Seite. Die 12 Millionen € Mehrkosten sind eine unverbindliche Schätzung. 
Sollte das AGM nicht fortgeführt werden können und die PA nur noch durch Assistenzdienste angeboten werden, wäre das insgesamt für das Land Berlin teurer.

Es folgt eine Diskussion zum Thema, in der die Mitglieder noch auf folgende Sachverhalte hinweisen:
Eine Personenzentrierung als Schlüsselbegriff aus dem BTHG sollte bei der Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe maßgeblich sein.
Es wird Bezug genommen auf das Gutachten von Prof. Dr. Tolmein zu PA und auf die Ausführungen betreffend Kinder und Jugendliche. Es könnten wesentlich mehr Kinder beschult werden, wenn mehr von ihnen einen Anspruch auf PA hätten.
 
Herr Klatt stellt klar, dass mit der AV EH und der Fachlichen Weisung zur PA das Bundesrecht nicht eingeschränkt wird. Er geht auf die historische und rechtliche Entwicklung der PA in Berlin ein und erklärt die gewachsenen Strukturen, die heutzutage leider manchmal zu unklaren Zuständigkeiten zwischen Bezirken und LAGeSo führen.
Von Kim Lippe wird die Befristung bei der Bewilligung von PA kritisiert, da durch die wiederkehrenden Prüfungen unnötiger Aufwand und unnötige Kosten entstehen. In anderen Bundesländern wird dies effizienter gehandhabt. Ebenso wird durch Kim Lippe kritisiert, dass die Posten mit ihren jeweiligen Ausgaben im persönlichen Budget in Berlin nach Festlegung sehr genau kontrolliert werden und die Betroffenen keinerlei Handlungsspielraum der eigenen Gestaltung ihres Budgets mehr haben. Dafür gibt es nach Ansicht von Kim Lippe keine Rechtsgrundlage.
Das angesprochene Schreiben vom LAGeSo zur PA soll in anonymisierter Form als Anlage zum Protokoll versandt werden.
Der mitunter schwierige und bürokratisch anspruchsvolle Übergang von den Teilhabefachdiensten Jugend zu den Teilhabefachdiensten Soziales mit erneuten Gutachten wird kritisiert und es wird eine bürgerfreundlichere Lösung gewünscht.

TOP 5 - Gewaltschutz im Rahmen der Leistungserbringung durch Fahrdienstleister in der Eingliederungshilfe

· Frau Uelze übernimmt das Wort.
Der Berliner Teilhabebeirat hat in seiner Sitzung am 18.11.2022 einstimmig einen Beschluss zum Thema „Gewaltschutz für Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe“ in der Fassung des Protokolls der Sitzung vom 18.11.2022 beschlossen. Ein Bestandteil des Beschlusses war auch die Forderung, eine Qualitätssicherung in den Fahrdiensten der Eingliederungshilfe, insbesondere im Hinblick auf den Gewaltschutz, sicherzustellen.
Die SenASGIVA und die SenBJF beabsichtigen die gemeinsame Erarbeitung eines Informationsblattes für die leistungsberechtigten Personen zum o.a. Thema. Der Inhalt soll unter Federführung von Frau Uelze und Herrn Schwarz in einer temporären Arbeitsgruppe gemeinsam mit ca. 3-5 Vertretungen des Landesbeirates für Menschen mit Behinderungen, eine Vertretung aus dem Büro der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung und jeweils einer Vertretung der THFD Jugend und Soziales erarbeitet werden. Der Landesbeirat wird um die Benennung der Vertretungen für die AG gebeten.
Außerdem ist als zweiter Schritt ein gemeinsamer Workshop mit den genannten Beteiligten geplant. Inhalt soll ein Brainstorming zu der Frage sein, wie man die Fahrdienste zu den Themen Gewalt- und Kinderschutz unterstützen und gleichzeitig die Bedarfserfüllung sicherstellen kann. 

Dieses Vorhaben wird seitens der Mitglieder diskutiert und vorgeschlagen, sich zuerst mit der Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen in Lichtenberg, Frau Kaup, und mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Frau Holland, auszutauschen, da diese sich in verschiedenen Gremien bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Auch wird angemerkt, dass verpflichtende Anti-Gewalt-Fortbildungen für die Fahrdienstleister wichtiger und sinnvoller wären als ein Informationsschreiben für Nutzer*innen der Fahrdienste.
Frau Uelze erklärt, dass das Informationsschreiben nur ein erster Schritt wäre und in dem Workshop zusammen mit Fahrdienstleistern eine Konzeptentwicklung zum Kinder- und Gewaltschutz angestoßen werden soll.

Herr Bozkurt muss sich aufgrund eines anderen Termins verabschieden. Herr Seerig übernimmt als stellvertretender Vorsitzender nach der Pause die Sitzungsleitung.

Pause

TOP 6 - Themen aus den Bezirksteilhabebeiräten: Wohnraum für Menschen mit Behinderung
· Eingebracht durch den Bezirksteilhabebeirat Treptow-Köpenick. 
Sachverhalt: Generell wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch für Freie Träger wird es immer schwieriger, Wohnungen anzumieten, um sie Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung zu stellen. Die, die im Bestand sind, sind oft dauerhaft an die Menschen vermietet, oft sogar über den Zeitraum der Leistungserbringung hinaus. Des Weiteren handelt es sich bei den Freien Trägern um Gewerbemietverträge, die jederzeit kündbar sind, so dass den darin lebenden Klienten*innen die Wohnungslosigkeit droht. Kauf oder Neubau sind in vielen Fällen nicht finanzierbar.
Darüber hinaus finden Menschen mit Beeinträchtigung als Personengruppe häufig keine Berücksichtigung bei der Vergabe von Sozialwohnungen.
Handlungsvorschlag:
· Politik sollte für Vermieter*innen Anreize schaffen, mehr Sozialwohnungen zu erhalten, bzw. Personen der Eingliederungshilfe zur Verfügung zu stellen. 
· Gewerbemietverträge umgestalten. 
· Wohnungstausch ermöglichen. 
· Kooperationsvereinbarungen mit städtischen Wohnungsgesellschaften

· Es folgt eine Diskussion zu der Problematik.
Frau Braunert-Rümenapf teilt zur Frage der Bedarfserhebung mit, dass nunmehr der Wohnraumbedarfsbericht in der Fassung von 2023 veröffentlicht wurde. Nach Vorschlag von Frau Dr. Nieß wurde im Verstößebericht eine empirische Erhebung der Bedarfe von rollstuhlgerechtem Wohnraum erstellt. Das Ergebnis war eine Zahl im unteren fünfstelligen Bereich. Weiterhin berichtet sie, dass sich bei Wohnungsbaugesellschaften auch Menschen ohne Behinderungen auf barrierefreie Wohnungen bewerben dürfen, da es andernfalls eine Diskriminierung der Menschen ohne Behinderungen darstellen würde. Dieses Vorgehen wird seitens der Landesbeauftragten stark kritisiert. Es wird angemerkt, dass ein solches Vorgehen auch nicht mit der UN-BRK vereinbar ist.
Herr Brohl-Zubert teilt mit, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin im letzten Jahr eine Studie zur Wohnraumproblematik für Menschen in Notlagen herausgegeben hat und diese dem Teilhabebeirat zur Verfügung gestellt werden kann.
Herr Peth ergänzt, dass laut Wohnraumbedarfsbericht jährlich 720 Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung aus betreuten Einrichtungen in eigenen Wohnraum entlassen werden könnten, würde entsprechender Wohnraum zur Verfügung stehen. 
Es wird vorgeschlagen, jemanden von der zuständigen Senatsverwaltung (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen) und jemanden von einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft zum Thema zur nächsten Sitzung einzuladen. 
Dieser Vorschlag wird durch die Mitglieder einstimmig angenommen.
Herr Klatt regt an, eine Beschlussfassung mit konkreten Forderungen für die nächste Sitzung vorzubereiten.
Frau Haase beantragt, das Thema „Novellierung des Wohnteilhabegesetzes“ auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung zu setzen. Herr Klatt wendet ein, dass dies eher ein Thema für den Landesbeirat sei, weil hier der direkte Bezug zur Eingliederungshilfe fehle.

TOP 7 – Aktuelles/Sonstiges
2. Umsetzung von § 4 der Geschäftsordnung – Rückmeldung vom Steuerungskreis
Herr Klatt geht zunächst kurz auf das Zustandekommen sowie auf die Zusammensetzung des Steuerungskreises ein. Dieser setzt sich zusammen aus Leitungen der jeweiligen Fachdienste Soziales und Jugend, beteiligten Senatsverwaltungen und dem LAGeSo. Die Inhalte dieses Fachkreises sind teilweise redundant zu anderen Arbeitskreisen. Es handelt sich eher um ein Beratungs- und Austauschgremium, auch werden in der Regel keine Beschlüsse gefasst. Am 26.02.2025 und am 23.05.2025 fanden Sitzungen statt. Themen waren u.a. digitale Anträge in der Eingliederungshilfe, Stand zum Rahmenvertrag der Eingliederungshilfe, Stand der Berliner Verwaltungsreform, Sichtbarkeit und Ansprechpartner*innen der bezirklichen Teilhabebeiräte, Sonderfahrdienst sowie Zielvereinbarungen mit den Bezirksämtern. 
Es wurde sich im Steuerungskreis verständigt, jeweils eine Website für die bezirklichen Teilhabebeiräte mit Kontaktmöglichkeit einzurichten. Die Arbeit und die Ziele des Steuerungskreises sollen demnächst überarbeitet werden.
Frau Loos regt eine Beteiligung von Interessensvertreter*innen beim Steuerungskreis an und kritisiert die uneinheitlichen Verfahrensweisen der Teilhabefachdienste.
Herr Seerig schlägt vor, die Themen aus dem Steuerungskreis dem Teilhabebeirat zur Kenntnis zu geben.


3. Stand AG zur partizipativen Überarbeitung der Ziel- und Leistungsplanung (ZLP)
Unter diesem Punkt wird darauf verwiesen, dass der partizipative Austausch zu Überarbeitung der Ziel- und Leistungsplanung fortgesetzt wird. Es wurden bereits Einladungen für die nächste AG versandt.

4. Arbeit der bezirklichen Teilhabebeiräte
Herr Peth teilt mit, dass die bezirklichen Teilhabebeiräte wohl sehr unterschiedlich aufgestellt und aktiv sind. Er fragt nach, ob eine Übersicht darüber vorliegt und ob es Bezirke ohne Teilhabebeirat gibt.

Antwort: Die SenASGIVA hat keine Übersicht über die jeweilige Arbeit der Teilhabebeiräte in den Bezirken.
 
5. Zukunft der Bescheidungshilfe ab dem 01.01.2026
Herr Peth fragt nach, welche Haltung das Land zur Zukunft der Bescheidungshilfe in der Eingliederungshilfe hat und ob Klarheit darüber besteht, wie ab 2026 die Bedarfserhebungen erfolgen sollen und wie Leistungsberechtigte informiert werden.

Antwort: Die Bescheidungshilfe war als Übergangslösung konzipiert und sollte nach vollständiger Einführung der neuen Vergütungsstruktur ab 01.01.2027 nicht mehr benötigt werden.
Nach jetzigem Stand findet die Bescheidungshilfe in 2026 noch Anwendung:
1. bei einem Neuantrag oder 
2. bei einer Verlängerung, wenn seitens des Leistungserbringers noch keine Umstellung seines Angebots auf die neue Leistungs- und Vergütungsstruktur erfolgt ist.

6. Geplante Änderungen bei Widerspruchsbeiräten
· Eingebracht durch Frau Braunert-Rümenapf (LfB).
Sachverhalt: Im Entwurf des neuen Landesorganisationsgesetzes (LOG) sind die Widerspruchsbeiräte nicht explizit aufgeführt.
Fragen: Sind im Zuge der Verwaltungsstrukturreform Änderungen bei den Widerspruchsbeiräten nach SGB XII und SGB IX geplant? Inwiefern?
[bookmark: _GoBack]Frau Arnhold teilt mit, dass im Entwurf des LOG, welches das AZG (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz) ablöst, tatsächlich keine Widerspruchsbeiräte mehr erwähnt werden. In der Sitzung des Rats der Bürgermeister am 10. Oktober 2024 hat dieser den Beschluss gefasst, dass der Senat aufgefordert wird eine Gesetzesinitiative zur Abschaffung der Widerspruchsbeiräte zu starten. 
Frau Braunert-Rümenapf kritisiert dieses Vorgehen ohne Beteiligung und ohne vorherige Kenntnis der Betroffenen scharf.
Frau Arnhold weist darauf hin, dass es den entsprechenden Gesetzesentwurf noch nicht gibt. In einem etwaigen Gesetzgebungsverfahren werden die betroffenen Personengruppen beteiligt. Eine Auswertung infolge zweier schriftlichen Anfragen habe ergeben, dass die Widerspruchsbeiräte keine oder sehr niedrige (im einstelligen Bereich) Erfolge für die betroffenen Personen erbracht haben.
Frau Braunert-Rümenapf erklärt, dass dieses Thema im Fokus bleiben soll und dass eine Weiterentwicklung der Widerspruchsbeiräte Priorität haben sollte, anstatt diese abzuschaffen. Sie bittet darum, beide schriftliche Anfragen an die Mitglieder des Teilhabebeirates zu versenden.
· Nach einer Diskussion fasst der Teilhabebeirat folgenden Beschluss:
„Der Teilhabebeirat Berlin lehnt eine mögliche Abschaffung der Widerspruchsbeiräte im Zuge des neuen Landesorganisationsgesetzes ab.
Er fordert stattdessen eine Prüfung, wie künftig die Wirkung dieses Gremiums verbessert werden kann.“
Zustimmung: 16 Stimmen 
Enthaltungen: 4
Gegenstimmen: keine 

Sonstiges:
Nächster Sitzungstermin am 12.09.2025 in Präsenz.

Protokollantin: Susanna Cypra; Abteilung Soziales
